
Auszug aus dem Geoinformationssystem der Stadt Koblenz
- für den internen Gebrauch -

ungefährer Maßstab 1: 1000 Bearbeiter P0382277

KOBLENZ
VERBINDET.

Gemarkung Metternich

100

238 o

21

202
7

Meter

0
1

Stadtvermessung und 
Bodenmanagement

Flur
Flurstück

8
126

Erstellt am
ALKIS-Stand

16.01.2026
12/2025

195

Basiskarte: Liegenschaftskarte der Vermessungs- und Kalasterverwaltung. Die Geschossangaben entsprechen nicht der Definition Vollgeschoss nach Landesbauordnung. 
Vervielfältigungen für eigene, nicht gewerbliche Zwecke zugelassen. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Veröffentlichungen oder deren Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung.



Auszug aus den Geobasisinforrhatioi^
Liegenschaftskarte

Hergestellt am 30.06.2025

Hergestellt am 28.04.2025 nui.
Gemarkung:

-ioo

o
Metternich

Gemeinde:
Landkreis:

Koblenz
Stadt Koblenz

61.1

Eingang

61.2

VERMESSUNGS- UND 
KATASTERAMT 
OSTEIFEL-HUNSRÜCK

Am Wasserturm 5a 
56727 Mayen

5580463

5580253
MeterMaßstab 1 : 1 000

32396558

32396378

Vervielfältigungen für eigene Zwecke sind zugelassen. Eine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung, Umwandlung oder Veröffentlichung der Geobasisinformationen 
bedarf der Zustimmung der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde (§12 Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen).

Hergestellt durch Öffentlich best. Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Kevin Roth.
Befugnis eingeräumt am 24.06.2021 durch Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz.
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